
Informationen 

Biosphärenreservat "Oberlausitzer Heide- und 
Teichlandschaft" im Freistaat Sachsen durch Ver
ordnung gesichert 

Mit Wirkung vom 16. Februar 1998 trat die Ver

ordnung des Sächsischen Staatsministeriums für 

Umwelt und Landesentwicklung über die Festset

zung des Biosphärenreservates "Oberlausitzer Hei

de- und Teichlandschaft" und der Schutzzonen I 

und 11 dieses Biosphärenreservates als Naturschutz

gebiete in Kraft. 
Mit diesem Schritt ist eine fast vierjährige Vorberei

tungs- und Erarbeitungsphase unter dem Dach ei

ner einstweiligen Sicherstellung abgeschlossen 

worden, obwohl das Biosphärenreservat bereits im 

April 1996 die Anerkennung der UNESCO erhal

ten hatte. 

Das 13. deutsche und einzige sächsische Bio

sphärenreservat erstreckt sich über eine Fläche von 

30 102 ha und umfaßt eine der größten und öko

logisch reichhaltigsten Teichlandschaften Mitteleu

ropas. Ziel des Biosphärenreservates ist der Schutz 

und die Pflege der einzigartigen Kulturlandschaft 

bei gleichzeitiger Nutzung, unter anderem durch 

nachhaltige Entwicklung der Land- und Forstwirt

schaft, der Fischerei sowie des Gewerbes und der 

Siedlungsentwicklung. 

Kurzprofil 
Träger: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt 

und Landesentwicklung, 

Einstweilige Sicherstellung: 1994 - 1998, 

Fläche: 30 102 ha; davon 

3,7 % Schutzzone I (Kernzone), 

39,9 % Schutzzone 11 (Pflegezonel, 

49,7 % Schutzzone 111 (Entwicklungszone/ 

Harmonische Kulturlandschaft!, 

6,7 % Schutzzone IV (Entwicklungszone/ 

Regenerierungsbereich) , 

Fließgewässer: sechs, mit einer Gesamtlänge von 

79 km, 

Teiche: 343, 

Einwohnerzahl: ca . 12 800 (Einwohnerdichte ca. 

43 E/km2
), 
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Besonderheiten: Siedlungsgebiet der Sorben in 

Deutschland, ehemalige Braunkohletagebaugebiete 

wurden in das Biosphärenreservat integriert. 

Biosphärenreservatsverwaltung Oberlausitzer Hei

de- und Teichlandschaft 

Alte Försterei 

02906 Mücka 

Der Nationalpark Hainich, ein Waldnationalpark 
im Freistaat Thüringen 

Der Thüringer Landtag verabschiedete am 10. De

zember 1997 das Gesetz zum Nationalpark Hai

nich . Damit hat der Freistaat Thüringen den 13. 

deutschen Nationalpark eingerichtet. 

Der Hainich, ein riesiges Laubwaldgebiet, liegt im 

Westen des Landes. Abgesehen von zwei Land

straßen ist der Muschelkalkhöhenzug auf seinen 

150 km 2 Fläche von Verkehrswegen gänzlich un

berührt. Der südliche Hainich wurde lange Zeit mi

litärisc~ genutzt. Folglich fand in einigen Gebieten 

kaum eine forstwirtschaftliche Nutzung statt. So 

konnten sich Waldbestände entwickeln, die natürli

chen , von Menschenhand kaum berührten wäl

dern sehr nahe kommen. Durch großräumige Ro

dungen im Rahmen der militärischen Nutzung ent

standen ausgedehnte Freiflächen. Seit Jahren er

obert hier der Wald sein ursprüngliches Areal 

zurück. Die außerordentliche Vielfalt der Tier- und 

Pflanzenwelt ist nicht zuletzt darauf zurückzu

führen . 

Die naturnahe Waldwirtschaft hat vor allem in den 

Wäldern der altrechtlichen Laubgenossenschaften 

des mittleren Hainich jahrhundertelange Tradition. 

Diese Plenterwälder sind in ihrer Größe einzigartig 

in Deutschland und Europa. 

Im Herbst 1995 legte das Thüringer Ministerium für 

Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt einen er

sten Vorschlag für einen künftigen Nationalpark 

Hainich vor. Aufgrund der großen Tragweite eines 

solchen Projektes untersuchte man alle potentiellen 



Abb. I: Landschaftsausschnitt aus dem Biosphärenreservat "Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft" 
(Foto: Archiv Reservatsverwaltung) 

Abb. 2: Abfischen eines Teiches im Biosphärenreservat 
(Foto: Archiv Reservatsverwaltung) 
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Schutzvarianten . Basierend auf dieser Untersu

chung beschloß die Thüringer Landesregierung am 

1. Oktober 1996 das "Integrierte Schutzkonzept 

für den Hainich". Dieses beinhaltet: 

1. Die Einrichtung eines Nationalparks auf 7 600 ha 

im Südhainich mit Kernzonen, die von jeglicher 

Nutzung ausgeschlossen sind. 

2. Die Ausweisung von Naturwaldreservaten im 

Bereich des mittleren Hainich, um die Plenter

wälder zu sichern. 

3. Die Verwirklichung des Naturparks "Eichsfeld

Hainich -Werratal", um den Nationalpark und 

die Naturwaldreservate großräumig einzubet

ten . 

Die Umsetzung des "Integrierten Schutzkonzeptes" 

wird in Form eines LlFE-Projektes durch die Eu

ropäische Union unterstützt. 

Zur Realisierung dieses Konzeptes wurden mit den 

Laubgenossenschaften der Plenterwälder Vereinba 

rungen zur Ausweisung der Naturwaldreservate 

geschlossen. Gleichzeitig wurden die Eckpunkte 

zur Verordnung des Naturparks "Eichsfeld-Hai

nich -Werratal" fixiert. Das Gesetz zum National

park Hainich wurde mehrheitlich am 10. Dezem

ber 1997 vom Thüringer Landtag beschlossen . Der 

7610 ha große Nationalpark Hainich ist in zwei 

Schutzzonen gegliedert. Eine Fläche von 2 100 ha 

bildet die Zone 1, die Kernzone, die restliche 

Fläche gehört zur Zone 2, der Managementzone. 

Die Nationalparkverwaltung ist dem Thüringer Mi 

nisterium für Landwirtschaft, Naturschutz und Um

welt angegliedert. Sie ist Trägerin öffentlicher Be

lange und übernimmt die Aufgaben der unteren 

Naturschutz- und Forstbehörde im Nationalpark. 

Durch den Schutz dieser wertvollen Landschaft für 

zukünftige Generationen wird der Freistaat Thürin 

gen seiner Verantwortung für den Erhalt der natür

lichen Lebensgrundlagen des Menschen gerecht. 

Auszug aus: Der Nationalpark Ha inich . Ein Wald

nationalpark im Freistaat Thüringen. - Erfurt: 

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Natur

schutz und Umwelt, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 

1997. - Faltblatt 
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pflege- und Entwicklungspläne zu Schutzgebieten 
in Sachsen-Anhalt 

Auf der Basis des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) können die Länder bestimmte Teile von 

Natur und Landschaft zu Schutzgebieten erklären. 

Nach § 12 Abs. 2 BNatSchG bestimmt die Er

klärung den Schutzgegenstand , den Schutzzweck, 

die zur Erreichung des Zwecks notwendigen Gebo

te und Verbote und, soweit erForderlich, die Pflege

und Entwicklungsmaßnahmen oder die Ermächti 

gungen hierzu. In Umsetzung des BNatSchG sind 

Regelungen zu Pflege- und Entwicklungsmaßnah

men in Schutzgebieten des Landes Sachsen-Anhalt 

im Landesnaturschutzgesetz in § 27, der nachfol

gend vollständig wiedergegeben wird, festgelegt 

worden: 

§ 27 PFlege- und Entwicklungsmaßnahmen 

(1) Verordnungen nach den §§ 17 bis 23 können 

bestimmte Maßnahmen zur Pflege oder zur Ent

wicklung der geschützten Teile von Natur und 

Landschaft festlegen. Die Umgebung des Schutzge

genstandes ist einzubeziehen , soweit es der 

Schutzzweck erfordert. Die zuständige Natur

schutzbehörde kann PFlege- und Entwicklungsmaß

nahmen für die nach den §§ 17 bis 23 und 30 ge

schützten Teile von Natur und Landschaft auch im 

Einzelfall anordnen. 

(2) Die Für die Unterschutzsteilung zuständigen Na

turschutzbehörden stellen Für Naturschutzgebiete 

und Naturdenkmale Pflegepläne auF und sorgen 

für deren Durchsetzung . In den PFlegeplänen wer

den die notwendigen PFlege- und Entwicklungs

maßnahmen Festgelegt und die wissenschaFtliche 

Betreuung geregelt. Die DurchFührung dieser Pfle

gemaßnahmen obliegt den zuständigen Natur

schutzbehörden. 

(3) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte 

sind verpflichtet, die nach Absatz 1 angeordneten 

Maßnahmen zu dulden . Die Naturschutzbehörde 

läßt die Maßnahmen nach rechtzeitiger Ankündi

gung durchführen. 

(4) Die zuständige Naturschutzbehörde kann mit 

den Eigentümern oder sonstigen Nutzungsberech

tigten von Grundstücken, auf denen sich geschützte 

Teile von Natur und Landschaft nach den §§ 17 bis 

23 beFinden, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 

treffen, die diese dauernd oder beFristet zu einer 




